
Bekanntmachung 
 des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz 

zur Ersten Änderung der Satzung über die De-minimis-Beihilfen  
der Sächsischen Tierseuchenkasse 

                                                                    
       Vom 

 
Das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz als zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde genehmigt hiermit die nachfolgende Erste Änderung der Satzung über die De-minimis-
Beihilfen der Sächsischen Tierseuchenkasse.  
 
Dresden, den  
 

Sächsisches Staatsministerium für 
Soziales und Verbraucherschutz 

 
 
 

Dr. Stephan Koch 
Abteilungsleiter 

 



Erste Änderung der Satzung über die De-minimis-Beihilfen der Sächsischen Tierseuchenkasse  
 

Vom 24. April 2019 
 
 

Auf Grund von § 15 Abs. 1 des Sächsische Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz 
(SächsAGTierGesG) vom 9. Juli 2014 (SächsGVBl. S. 386) hat der Verwaltungsrat der Sächsischen 
Tierseuchenkasse folgende Erste Änderung der Satzung über die De-minimis-Beihilfen der Sächsi-
schen Tierseuchenkasse beschlossen, die nach Genehmigung durch das Staatsministerium für Sozia-
les und Verbraucherschutz als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hiermit bekannt gemacht wird. 

 
Artikel 1 

 
Die Satzung über die De-minimis-Beihilfen vom 29. Oktober 2018 (SächsABl. 2019 Nr. 1 S. 26 vom 3. 
Januar 2019), wird wie folgt geändert: 
 
1. § 3 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Der Gesamtbetrag, der einem einzigen Unternehmen von einem Mitgliedstaat gewährten Ag-
rar-De-minimis-Beihilfen, darf in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 20 000 EUR2 nicht über-
steigen. Der Gesamtbetrag, der einem einzigen Unternehmen von einem Mitgliedstaat gewährten 
Fischerei- und Aquakultur-De-minimis-Beihilfen, darf in einem Zeitraum von drei Steuerjahren 
30 000 EUR3 nicht übersteigen. 

 
 

2  gemäß Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission 
3  gemäß Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission 

 
2. Anlage 3 Nr. 1 (Salmonella gallinarum-pullorum in Rassegeflügelbeständen) wird wie folgt 

geändert: 
 

Der Abschnitt 1.1 erhält folgende Fassung: 
 

„1.1 Art und Höhe der Beihilfe 
 
a. Blutuntersuchung 
 
Höhe 
De-minimis-Beihilfe für die Blutentnahme inkl. Untersuchungskosten im Bestand durch den Tierarzt 
oder an der Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen in 
Höhe von max. 3,21 EUR pro untersuchtem Tier und Jahr in Abhängigkeit der vorgelegten Rech-
nungen. Diese Kosten können von Tierhaltern, die nicht als Unternehmen (im Sinne des Beihilfen-
rechtes nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV) gelten (z.B. Hobbytierhalter) als Leistung in Höhe von 
max. 3,21 EUR pro untersuchtem Tier und Jahr in Abhängigkeit der vorgelegten Rechnungen bei 
der Sächsischen Tierseuchenkasse beantragt werden.  
 
näheres Verfahren 
Für die Beantragung der De-minimis-Beihilfe bzw. der Leistung ist der „De-minimis-Beihilfe- und 
Leistungsantrag“ der Sächsischen Tierseuchenkasse zu verwenden. 
 
Kostentragung 
Die Kosten trägt gemäß § 32 Abs. 3 SächsAGTierGesG die Sächsische Tierseuchenkasse.“ 
 
„b. Untersuchung von Eiern mit abgestorbenen Embryonen bzw. lebensschwachen Küken 
(Steckenbleibern) 
 
Höhe 
De-minimis-Beihilfe für die Untersuchungskosten an der Landesuntersuchungsanstalt für das Ge-
sundheits- und Veterinärwesen Sachsen für bis zu fünf Eier mit abgestorbenen Embryonen bzw. 



lebensschwachen Küken (Steckenbleibern) pro Tierhalter und Jahr in Abhängigkeit der vorgeleg-
ten Rechnungen. 
Diese Untersuchungskosten können von Tierhaltern die nicht als Unternehmen (im Sinne des Bei-
hilfenrechtes nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV) gelten (z.B. Hobbytierhalter) als Leistung in Abhän-
gigkeit der vorgelegten Gebührenbescheide bei der Sächsischen Tierseuchenkasse beantragt 
werden.  
 
näheres Verfahren 
Für die Beantragung der De-minimis-Beihilfe bzw. der Leistung ist der „De-minimis-Beihilfe- und 
Leistungsantrag“ der Sächsischen Tierseuchenkasse zu verwenden. 
 
Kostentragung 
Die Kosten trägt gemäß § 32 Abs. 3 SächsAGTierGesG die Sächsische Tierseuchenkasse.“ 

 

3. Anlage 7 Nr. 1 (Beihilfen bei Schäden durch Tierverluste) wird wie folgt geändert: 
 

Der Abschnitt 1.1 erhält folgende Fassung: 

 
„Tierverlustbeihilfe 

Beihilfe zur Minderung von Schäden durch Tierverluste unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorgaben und der Haushaltslage - nach Entscheidung des Verwaltungsrates 

 
Höhe 
Als Grundlage für die Berechnung der Höhe der Beihilfe dient der gemeine Wert der Tiere. Die 
Schätzung des gemeinen Wertes der Tiere erfolgt nach den Schätzvorgaben des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz (SMS). 
 
Die Beihilfe kann als De-minimis-Beihilfe bzw. für Tierhalter, die nicht als Unternehmen (im Sinne 
des Beihilfenrechtes nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV) gelten (z.B. Hobbytierhalter) als Leistung 
bei der Sächsischen Tierseuchenkasse beantragt werden.  

 
Voraussetzungen 
Die Sächsische Tierseuchenkasse kann auf Antrag des Tierhalters eine Beihilfe bei Schäden durch 
Tierverluste infolge von Infektionskrankheiten gewähren.  

 
Davon ausgenommen sind: 
- Entschädigungsleistungen nach §§ 15 bis 22 des Tiergesundheitsgesetzes, 
- Beihilfen für Tierkrankheiten die in der Liste der Tierseuchen der Weltorganisation für Tier-

gesundheit oder in der Liste der Tierseuchen und Zoonosen gemäß den Anhängen I und II der 
Verordnung (EU) Nr. 652/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates oder in Anhang IV 
Teil II der Richtlinie 2006/88/EG des Rates aufgeführt sind, 
- Ertragsausfälle.  

 
Folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 
- Tiere sind nachweisbar an einer Infektionskrankheit verendet  
- Therapieversuche waren nicht möglich oder nicht wirkungsvoll 
- die Tierverluste liegen über den üblichen Normalverlusten 
- das über die Normalverluste hinausgehende Verlustgeschehen wurde vom Tierhalter dem zu-

ständigen Veterinäramt gemeldet 
- der Tiergesundheitsdienst wurde durch den Tierhalter einbezogen 
- die Krankheitsursache wurde durch den Tierhalter diagnostisch abgeklärt 
- die verendeten Tiere sind durch den Zweckverband für Tierkörperbeseitigung Sachsen (TBA) 

entsorgt worden 
 

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, entscheidet der Verwaltungsrat der Sächsischen Tierseuchen-
kasse im Rahmen einer Einzelfallentscheidung über die Gewährung der Beihilfe unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben und der Haushaltslage. 



 
näheres Verfahren 
Für die Beantragung der Beihilfe ist der „Antrag auf Tierverlustbeihilfe“ der Sächsischen Tierseu-
chenkasse zu verwenden. Die Sächsische Tierseuchenkasse sendet den Antrag an das Lebens-
mittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) und bittet um Überprüfung der sachlichen Richtig-
keit und um Stellungnahme zum Sachverhalt. Der Tiergesundheitsdienst (TGD) bestätigt seine 
Einbeziehung und nimmt zum Sachverhalt schriftlich Stellung.  

 
Die Entscheidung über die Gewährung der Beihilfe trifft der Verwaltungsrat der Sächsischen Tier-
seuchenkasse unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben.  
 
Der Tierhalter wird über die Entscheidung des Verwaltungsrates benachrichtigt. Bei Gewährung 
einer Beihilfe bzw. Leistung ist für die Beantragung und Überprüfung der aktuellen Auszahlungs-
berechtigung der „De-minimis-Beihilfe- und Leistungsantrag“ der Sächsischen Tierseuchenkasse 
zu verwenden. 

 
Kostentragung 
Die Kosten trägt gemäß § 32 Abs. 3 SächsAGTierGesG die Sächsische Tierseuchenkasse.“ 

 
 

Artikel 2 
 

Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2019 in Kraft.  
 
Dresden, den 24. April 2019 
 
Sächsische Tierseuchenkasse 
 
 
 
Dr. Hans Walther 
Vorsitzender des Verwaltungsrates  


